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Schließung der kommunalen Einrichtungen 
und Erreichbarkeit der Gemeindeverwal-
tung Oberried ab 17.3.2020 bis vorerst zum 
19.4.2020 
Im Zusammenhang mit der dramatischen Verbreitung des Coron-
avirus sehen wir uns veranlasst, weitere Maßnahmen umzusetzen, 
um den Verwaltungsbetrieb für die Bürgerinnen und Bürger der Ge-
meinde Oberried auch weiterhin und dauerhaft sicherzustellen. 
 
Das Rathaus der Gemeinde Oberried, die Ortsverwaltungen in 
Hofsgrund, St. Wilhelm und Zastler, der Gemeindebauhof, die 
Goldberghalle, die Klosterschiire sowie das Bürgerhaus Hofs-
grund sind ab dem 17.3.2020 bis vorerst zum 19.4.2020 für den 
Publikumsverkehr geschlossen.  
 
Wir bitten Sie, den Kontakt mit den entsprechenden Einrichtungen 
auf telefonische Anfragen oder Briefkontakte zu beschränken. 
  
Rathaus und Bauhof Oberried, sowie Klosterschiire und 
Bürgerhaus Hofsgrund:  
Tel. 07661 9305-0 bzw. den bekannten Durchwahlnummern 
E-Mail gemeinde@oberried.de 
  
Goldberghalle Oberried: Tel. 07661 5510 
E-Mail gemeinde@oberried.de 
  
Ortsverwaltung Hofsgrund:  Tel. 07602 242 
E-Mail Hanspeter.Rees@Gemeinderat.Oberried.de 
  
Ortsverwaltung St. Wilhelm:  Tel. 07602 1266 
E-Mail Michael.Martin@Gemeinderat.Oberried.de 
  
Ortsverwaltung Zastler: Tel. 07661 5038 
E-Mail schreiner.eugen@t-online.de 
  
Alle Sachgebiete bleiben unabhängig hiervon im Rahmen der per-
sonellen Möglichkeiten besetzt. Bei Anträgen oder anderen Ange-
legenheiten, bei denen ein persönliches Erscheinen notwendig ist, 
können Sie telefonisch oder per E-Mail Termine mit den jeweiligen 
Sachbearbeitern vereinbaren. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
bitte haben Sie Verständnis für die Ausweitung der Vorsichtsmaß-
nahmen im Zusammenhang mit der sich verschärfenden Lage durch 
das Coronavirus. Soziale Kontakte aus dem privaten Umfeld sind bit-
te auf ein Minimum zu reduzieren. Über die aktuellen Entwicklun-

gen werden wir Sie auf unserer Gemeindehomepage unter www.
oberried.de informieren. Wir haben eine Situation, die für alle neu 
und ungewohnt ist. Mir ist völlig klar, dass dies zu Verunsicherungen 
führen kann. Uns allen wünsche ich, dass wir gesund und gut durch 
diese vor uns liegende besondere Zeit kommen. 
Oberried, 16.03.2020 
 
gez. Klaus Vosberg 
Bürgermeister 
 

Allgemeinverfügung der Gemeinde Oberried 
über das Verbot von Veranstaltungen und 
Versammlungen mit mehr als 50 Personen zur 
Eindämmung der Verbreitung des Corona-Vi-
rus SARS-CoV-2; Schutzmaßnahmen nach dem 
Infektionsschutzgesetz 
Nach § 28 Abs. 1 Satz 2 Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit § 1 
Absatz 6 der Verordnung des Sozialministerium über Zuständigkei-
ten nach dem Infektionsschutzgesetzes erlässt die Gemeinde Ober-
ried folgende Allgemeinverfügung: 
 
1. Es ist untersagt, im gesamten Gebiet der Gemeinde Oberried  

öffentliche oder private Veranstaltungen und Versammlungen 
mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 50 Personen durchzufüh-
ren.

2. Diese Allgemeinverfügung gilt ab dem Tag ihrer ortsüblichen 
Bekanntgabe und zunächst befristet bis zum 20.04.2020, 24:00 
Uhr.

 
Begründung: 
Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige 
oder Ausscheider festgestellt, oder ergibt sich, dass ein Verstorbe-
ner krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, so trifft die 
zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen nach § 28 
Abs. 1 Satz 1 IfSG soweit und solange es zur Verhinderung der Ver-
breitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. 
  
Die Gemeinde Oberried  ist nach §§ 54 IfSG in Verbindung mit § 
1 Abs. 6 IfSGZustV zuständige Behörde im Sinne des Infektions-
schutzgesetzes und gemäß § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG für den Erlass von 
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung übertragba-
rer Krankheiten zuständig. 
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Apotheken
Notdienstzeiten an Samstagen: von 17.00 - 19.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen: von 10.00 - 12.00 Uhr
und   von 17.00 - 19.00 Uhr

Donnerstag, 19.03.2020: 
Brunnen-Apotheke Freiburg, Tel.: 0761 - 3 29 99, Bertoldstr. 8, 79098 
Freiburg (Innenstadt) 
Freitag, 20.03.2020: 
Zähringer-Apotheke, Tel.: 0761 - 3 98 28, Habsburgerstr. 114, 79104 
Freiburg (Herdern) 
Samstag, 21.03.2020: 
Breisgau-Apotheke am Hauptbahnhof, Tel.: 0761 - 2 42 88Eisenbahn-
str. 64, 79098 Freiburg (Innenstadt) 
Sonntag, 22.03.2020: 
Urban-Apotheke Herdern, Tel.: 0761 - 3 89 96 30, Hauptstr. 58, 79104 
Freiburg (Herdern) 
Montag, 23.03.2020: 
Bären-Apotheke Kappel, Tel.: 0761 - 6 00 81 86, Moosmattenstr. 5, 
79117 Freiburg (Kappel) 
Dienstag, 24.03.2020: 
Apotheke am Theater in Freiburg, Tel.: 0761 - 3 92 12, Bertoldstr. 31, 
79098 Freiburg (Innenstadt) 
Mittwoch, 25.03.2020: 
St. Barbara-Apotheke Littenweiler, Tel.: 0761 - 61 12 60, Lindenmat-
tenstr. 40, 79117 Freiburg (Littenweiler) 
Donnerstag, 26.03.2020: 
Lederle-Apotheke, Tel.: 0761 - 28 88 70, Guntramstr. 17, 79106 Frei-
burg (Stühlinger) 
  
Die weiteren Notdienste der umliegenden Apotheken erfahren 
Sie unter: www.lak-bw.de/notdienstportal, info@lak-bw.de, 
Tel. 0711 / 99347-0

In der übrigen Zeit besteht telefonische Rufbereitschaft!
Der Notdienst beginnt jeweils um 8.30 Uhr

Bezeichnung Sachbearbeiter Telefon, Fax E-Mail

Bürgermeister Herr Vosberg Tel. 07661 93 05 -12 buergermeister@oberried.de

Hauptamt Herr Kaiser Tel. 07661 93 05 -11 ralf.kaiser@oberried.de                                       

Sekretariat Frau Saier Tel. 07661 93 05-12 gemeinde@oberried.de

Zentrale/Bürgerbüro/
Fundbüro/Klosterscheune Frau Lauby Tel. 07661 93 05-0  karin.lauby@oberried.de 

    Fax 07661 9305-88

Rechnungsamt: Frau Leimroth Tel. 07661 9305 22 gudrun.leimroth@oberried.de 
  Frau Fuß Tel. 07661 9305 66 ursula.fuss@oberried.de                                                      

Einwohnermelde- /Passamt Herr Mäder Tel. 07661 93 05 -33  rudolf.maeder@oberried.de                                                               

Standesamt Frau Wehrle Tel. 07661 93 05 -44 petra.wehrle@oberried.de                                                   

Forstbetrieb Herr Strauch Tel.  0162 2550722 jens-uwe.strauch@lkbh.de

Ordnungsamt/Ruheberg Frau Maier Tel. 07661 93 05-77 andrea.maier@oberried.de

Kasse                                       Frau Sandmann Tel. 07661 93 05-99     nadine.sandmann@oberried.de 

Bauhof Herr Riesterer Tel.  07661 91 23 03 bauhof@oberried.de    

Grundschule Frau Johner  (Schulleiterin) Tel. 07661 55 10 michaelschule@oberried.de
    Fax 07661 98 08-44

  Frau Riesterer (Sekretariat) Bürozeiten Fr. Riesterer:  Mo., Mi. und Fr. 8.00 - 12.00 Uhr 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Montag -  Freitag 08.00 Uhr - 12 00 Uhr  zusätzlich Donnerstag, 14.00 - 18.30 Uhr
Tourismus Dreisamtal e.V.  Tel.: 07661 90 79 80, Fax: 07661 90 79 89, e-Mail: tourist-info@dreisamtal.de
Jugendbeteiligung Frau Constanze Dunst, Tel. 0761 2187-2519, e-Mail: constanze.dunst@lkbh.de

Notruf Rettungsdienst/Krankentransport 112 
Notruf Polizei 110
Feuerwehr/Notruf 112
Polizei Freiburg 0761 8 82 44 21
Polizeiposten Kirchzarten 07661 979190
Alkofon              0180 10 64 56 45
Telefonseelsorge: 0800 1 11 01 11
Kirchliche Sozialstation Dreisamtal:  07661 98 68-0
Dorfhelferinnen: 07661 70 77
Hospizgruppe Dreisamtal: 07661 61605 
Begl. Pflegender Angehöriger:
Frau Geromüller 07661 64 32
Frau Bottler 07661 68 55
Diakonie Mobiler Sozialer 
Hilfsdienst 07661 93 84 17
Beratungsstelle für ältere Menschen 07661 3 91-114
und deren Angehörige im Dreisamtal 0176 18 96 54 88
Tageselternverein Dreisamtal-
Hochschwarzwald e. V. 07661 62 79 70
www.tev-dreisamtal-hochschwarzwald.de
Blinden- und Sehbehindertenverein 
Südbaden e.V  0761 36 122

Ärzte
ärztlicher Bereitschaftsdienst                116 117 
Kinderärztlicher Notfalldienst: 0180 6076111  
Augenärztlicher Notfalldienst: 0180 6075311  
Freiburger Notfallpraxis für Erwachsene – Tel. 0761/80 99 80 0 
Mo, Di, Do:  18 - 08 Uhr; Mi, Fr: 16 - 08 Uhr; Sa, So, feiertags: 08 – 08 Uhr 
Freiburger Notfallpraxis für Kinder - Tel. 0761 80 99 800
Mo – Do: 19 – 22:30 / Fr: 16 – 22:30 / Sa, So und Feiertag 8 -22:30 Uhr,  
St. Josephs-Krankenhaus, Sautierstrasse 1, 79104 Freiburg  
Ab 22:30 Uhr bis um 8 Uhr am Folgetag die Notfallbehandlung durch das 
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums, Mathil-
denstrasse 1 (Anfahrt über Heiliggeiststrasse 1) in 79106 Freiburg 
Zahnärztlicher Notfalldienst
Wochenende, Feiertage, Brückentage: 0761 88 50 82 30
Tierärztlicher Notdienst:
Tierarztpraxis Geroldstal - Dr. K. Pöpperl 0171 1 73 06 14
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Unter den Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG kann die zu-
ständige Behörde gem. § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG Veranstaltungen oder 
sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen be-
schränken oder verbieten, die eine Verbreitung von Krankheitserre-
gern begünstigen. 
  
Gemäß § 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des Infektions-
schutzgesetzes vermehrungsfähige Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Pa-
rasit) oder ein sonstiges biologisches transmissibles Agens, das bei 
Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit verursachen 
kann. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im 
Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. SARS-CoV-2 wird im Wege der Tröpfchenin-
fektion zum Beispiel durch Husten, Niesen oder auch bei engeren 
face-to-face Kontakten von Mensch zu Mensch übertragen. 
  
Aufgrund des starken Anstiegs der Fallzahlen von Infizierten mit 
SARS-CoV-2 in Deutschland, Baden-Württemberg und im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald mit verschiedenen Indexquellen unter-
sagt die Gemeinde Oberried öffentliche und private Veranstaltun-
gen und Versammlungen mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 50 
Personen. 
  
Ziel der Allgemeinverfügung ist es, die Übertragungswege von 
SARS-CoV-2 zu unterbrechen und das Risiko der Übertragung und 
Verbreitung einzudämmen, ohne dabei das öffentliche Leben gänz-
lich zum Stillstand zu bringen. Durch die Eindämmung der Übertra-
gung des Virus soll in weiterer Folge die Überlastung des Gesund-
heitssystems mit unter Umständen drastischen Folgen für Menschen 
mit schwerem Krankheitsverlauf verhindert werden. 
  
Diese Allgemeinverfügung berücksichtigt, dass in anderen Ländern 
wie Südkorea, Singapur und Frankreich größere Ausbrüche im Zu-
sammenhang mit Großveranstaltungen wie Konferenzen oder Got-
tesdiensten (Südkorea) stehen. Bei Veranstaltungen, bei denen viele 
Menschen zusammenkommen, besteht ein hohes Risiko, dass sich 
das Virus unter den Teilnehmer/innen verbreitet. Je größer die Zahl 
der teilnehmenden Personen, umso wahrscheinlicher das Risiko ei-
nes nicht mehr kontrollierbaren Infektionsherdes und einer sodann 
unkontrollierten Ausbreitung des Virus. 
  
Im Weiteren berücksichtigt diese Allgemeinverfügung die aktuellen 
Hinweise des Robert-Koch-Instituts und die Einstufung der Region 
Grand Èst, zu der unter anderem das südliche Elsass gehört, als Ri-
sikogebiet (11.03.2020) und den starken Anstieg der Fallzahlen im 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Angesichts der räumlichen 
Nähe zum Risikogebiet im Elsass ist eine entsprechende Anste-
ckungsgefahr bei privaten und öffentlichen Veranstaltungen und 
Versammlungen in der Gemeinde Oberried nicht auszuschließen. 
  
Nach Einschätzung des Gesundheitsamtes stellt das Verbot von 
öffentlichen und privaten Veranstaltung und Versammlungen 
dieser Größenordnung ein Mittel zur Verhinderung der weiteren 
Verbreitung der Krankheit dar. Mildere, gleich geeignete Mittel 
zur Erreichung des Ziels der Eindämmung des Virus sind nicht er-
sichtlich. Geringere Einschränkungen, die eine Ausbreitung von 
SARS-CoV-2-Infektionen reduzieren, können die Risiken bei öffent-
lichen und privaten Veranstaltungen und Versammlungen nicht 
ausreichend mildern. Hierbei sind auch die Unmöglichkeit der Nach-
verfolgbarkeit von Infektionsketten und eine sprunghafte Zunahme 
von Infektionen zu berücksichtigen. Insbesondere ist es nicht ausrei-
chend, die öffentlichen und privaten Veranstaltungen und Versamm-
lungen unter Anordnung von Auflagen stattfinden zu lassen, weil die 
Risiken durch begleitende Maßnahmen (wie z.B. Händedesinfektion) 
dabei nicht beseitigt wären. Das Verbot von öffentlichen und priva-
ten Veranstaltungen und Versammlungen mit einer Teilnehmerzahl 
von mehr als 50 Personen ist aus diesem Grund erforderlich. Die 
Allgemeinverfügung ist zudem verhältnismäßig im engeren Sinne. 
Durch die Absage von öffentlichen und privaten Veranstaltungen 
und Versammlungen entstehenden wirtschaftlichen Einbußen ste-
hen nicht außer Verhältnis zu dem in der Allgemeinverfügung an-
gestrebten Schutz höherwertiger Rechtsgüter wie Leben, Leib und 
Gesundheit der Bevölkerung im Falle der unkontrollierten und nicht 
mehr nachverfolgbaren weiteren Verbreitung des Virus SARS-CoV-2. 

Diese Allgemeinverfügung ist kraft Gesetz sofort vollziehbar nach § 
28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 IfSG. Widerspruch und 
Anfechtungsklage gegen diese Allgemeinverfügung haben keine 
aufschiebende Wirkung. 
  
Auf die Strafvorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG wird hingewiesen. 
 
Bekanntmachungshinweise 
Diese Allgemeinverfügung wird ortsüblich bekanntgegeben und 
tritt am Tag der ortsüblichen Bekanntgabe in Kraft (§ 41 Absatz 4 
LVwVfG). 
  
Rechtsbehelfsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch 
ist schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Absatz 2 des Landes-
verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift bei der Ge-
meindde Oberried, Klosterplatz 4, 79254 Oberried zu erheben. 
  
Oberried, 16.03.2020 
  
Der Bürgermeister 
gez. Klaus Vosberg 

Nachbarschaftshilfe in unserer Gemeinde:
Wenn Sie Hilfe anbieten können oder benötigen, melden Sie sich 
bitte auf der Gemeinde oder per E-Mail an vorstand@buergerge-
meinschaft-oberried.de

Informationen zu Corona (COVID-19) von den 
Dreisamtäler Arztpraxen und Apotheken: 
Wir ÄrztInnen und ApothekerInnen sind auch in dieser Ausnah-
mesituation für Sie da.

Alle Ärzte versorgen ihre Patienten - soweit möglich - zu den nor-
malen Sprechzeiten.
Bitte rufen Sie vorab in der Praxis an und kommen Sie nur nach 
Anmeldung in die Praxis. 

Die Apotheken bleiben für Sie zu den gewohnten Zeiten geöffnet 
und leisten den regulären Notdienst. 

Akutkranke: 
Akut erkrankte Personen mit Fieber, Husten oder Atemnot, die sich 
möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert haben, dürfen keines-
falls selbst in die Arztpraxis oder in die Apotheke gehen. Bleiben Sie 
auf jeden Fall zuhause und rufen Sie Ihren Hausarzt an. Wenn Sie 
diesen nicht erreichen, wählen Sie bitte die 116 117 an. In lebens-
bedrohlichen Notfällen wählen Sie die 112. Wenn Sie Arzneimittel 
benötigen, wird Ihnen Ihre Apotheke nach telefonischer Bestellung 
Ihre benötigte Medikation nach Hause liefern.

Betriebe mit Grenzgängern 
Betriebe in den Grenzgänger arbeiten müssen diese im Rathaus 
mitteilen.  
Bitte melden Sie sich bei Frau Andrea Maier, 
andrea.maier@oberried.de, Tel.: 07661 9305-77 
Gleichzeitig sollen den Grenzgängern direkt durch die Betriebe 
und Einrichtungen ein Schreiben ausgestellt und ausgehändigt 
werden (mit Unterschrift und wenn möglich Stempel), das bestä-
tigt, dass sie als Grenzgänger in einem Betrieb oder Einrichtung 
beschäftigt sind, die unter die Kategorie „kritische Infrastruktur“ 
fallen. 

Zur Orientierung empfehlen wir Ihnen die Internetseite 
„Kritische Infrastrukturen“ 
https://www.kritis.bund.de/SubSites/Kritis/DE/Einfuehrung/ein-
fuehrung_node.html 
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Chronisch Kranke und Senioren: 
Die Ärzte bitten alle chronisch Kranken sowie Senioren bei Bedarf 
in der Praxis anzurufen. Rezepte für die Dauermedikation sollen bit-
te telefonisch bestellt werden. Das Rezept wird in die gewünschte 
Apotheke gefaxt und die Medikation wird dort bereitgestellt. Ger-
ne bringt Ihnen Ihre Apotheke die Medikation nach Hause, wenn 
sie von keinem gesunden Bekannten oder Verwandten („Nachbar-
schaftshilfe“) abgeholt werden kann.

Quarantänepatienten: 
Sie befinden sich in Quarantäne und benötigen ärztliche Betreuung? 
Bitte rufen Sie Ihren Hausarzt an und besprechen mit ihm die weitere 
medizinische Betreuung und die erforderlichen Maßnahmen. 
 
•	 Um die schnelle Ausbreitung des Virus zu verlangsamen bitten wir 

alle, die Idee der „sozialen Distanzierung“ für die nächsten Wochen 
ernst zu nehmen und Veranstaltungen zu meiden.

•	 Halten Sie den Personenkreis, den sie sehen, möglichst gering und 
gleichbleibend.

•	 Falls Sie sich in der Öffentlichkeit bewegen müssen (wie z.B. beim 
Einkaufen), halten sie mindestens 1,50m Abstand zu anderen 
Menschen.

•	 Husten und Niesen Sie in die Armbeuge.
•	 Waschen Sie sich 20-30 Sekunden mit Seife die Hände, wenn Sie 

nach Hause kommen, Kontakt zu anderen Menschen oder Ober-
flächen von Türklinken, Geld etc. hatten.

•	 Desinfizieren Sie sich die Hände, falls Sie unterwegs sind und keine 
Möglichkeit zum Händewaschen haben.

•	 Nutzen Sie Ihr Zuhause, „Balkonien“ oder Ihren Garten.
 
Bleiben Sie gesund.
Ihre ÄrztInnen und ApothekerInnen aus dem Dreisamtal 
 
 

Stellenangebot 
Gemeinde Kirchzarten 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
  
Das Burger Kinderhaus bietet zum 1.September 2020 eine 
FSJ-Stelle (freiwilliges soziales Jahr) an. 
Wir suchen einen aufgeschlossenen jungen Menschen, der Freude 
an der Arbeit mit einem geistig behinderten Kind hat und sich im 
Burger Kinderhaus engagieren möchte. 
Es erwartet Sie eine Arbeit in der Ü3-Gruppe. Dies beinhaltet die päd-
agogische und begleitende Integrationshilfe eines Inklusionskindes. 
Durch diese Unterstützung soll die Teilnahme am Gruppengesche-
hen und Entwicklung von Handlungskonzepten für dieses Kind er-
möglicht werden. 
Außerdem fällt die Mitbetreuung der anderen Kinder im Tagesver-
lauf in die Stellenbeschreibung. 
Wenn Sie vielfältige Erfahrungen sammeln und Ihre sozialen und 
praktischen Kompetenzen im pädagogischen Bereich erweitern 
möchten, dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung bis zum 30.04.2020 
an die Gemeindeverwaltung Kirchzarten, Fachbereich 1 Zentrale 
Verwaltung, Andrea Brüstle, Talvogteistr. 12, 79199 Kirchzarten oder 
per E-Mail an a.bruestle@kirchzarten.de. Telefonische Auskünfte er-
halten Sie ebenfalls durch Frau Brüstle, Tel. 07661/393-25.  
Informationen über die Gemeinde Kirchzarten erhalten Sie unter 
www.kirchzarten.de. Für weitere Informationen steht Ihnen Frau 
Bentheim im Burger Kinderhaus Tel. 07661/ 3318 zur Verfügung.  
 
 

vhs - Volkshochschule Dreisamtal 
WICHTIGER HINWEIS FÜR ALLE KURSTEILNEHMENDEN UND 
DOZENTEN 
Die Volkshochschule Dreisamtal unterbricht alle VHS-Kurse vom 
17.03.2020 bis zum 19.04.2020. 

Die Landesregierung Baden-Württemberg hat eine Schließung aller 
Schulen und Kitas von Dienstag,17.03.2020 bis zum Ende der Oster-
ferien am 19.04.2020 angeordnet. Daher unterbricht auch die Volks-
hochschule Dreisamtal ihren Kursbetrieb entsprechend. Die Kurse 
am Montag, 16.03.2020 finden wie geplant statt. 
Die Geschäftsstelle wird weiterhin geöffnet sein. Für Fragen stehen 
Ihnen unsere Mitarbeitenden während der Öffnungszeiten zur Ver-
fügung. 
Wir danken für Ihr Verständnis. Bleiben Sie gesund! 
 
 

Sirenenprobe am Samstag, 28. März 2020Sig-
nale „Feueralarm“ und „Entwarnung“ 
Am Samstag, 28. März 2020, von 10:00 bis 10:15 Uhr, findet in der Ge-
meinde Oberried eine Sirenenprobe statt. Folgende Signale sind zu 
hören: Ein 60 Sekunden-Dauerton, der zweimal für 12 Sekunden unter-
brochen wird, signalisiert „Feueralarm“. Mit dem Signal „Entwarnung“ 
- einem Dauerton von 60 Sekunden Länge - wird der Test beendet.  
Sinn der zweimal jährlich - in der Regel Ende März und Ende Okto-
ber - stattfindenden Sirenenproben ist es, die Warngeräte auf ihre 
Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Gleichzeitig dienen sie dazu, die 
Bevölkerung über die Bedeutung der Signale zu informieren. Nur 
so kann die Gemeinde Oberried gewährleisten, dass die Bürger bei 
Großschadensereignissen gewarnt und für das Verhalten wichtige 
Informationen möglichst schnell weitergegeben werden können. 
Im Ernstfall sollte man die Nachbarn über die Sirenenwarnung in-
formieren und das Radio einschalten. Denn je nach Schadenslage 
übermitteln die regionalen Sender möglicherweise wichtige Infor-
mationen und Verhaltensmaßregeln. 

Sirenensignale im Internet:
http://www.feuerwehr-freiburg.de/sirenen.html 

Rundfunkgerät einschalten
- auf Durchsagen achten.

1 Minute Heulton

Feueralarm
1 Minute Dauerton - (2 x 12 Sek. unterbrochen)

Entwarnung
1 Minute Dauerton

 
 

Freitag, 20.03.2020 
Markt in der Klosterschiire mit regionalen Produckten. Der Verkauf 
an den Markständen findet statt.
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Bis auf weiteres gibt es jedoch keinen Verkauf und Verzehr von 
selbstgebackenen Kuchen, Kaffee und Getränken.
 
 
Aufgrund der derzeitigen Situation werden fol-
gende bereits angekündigte Veranstaltungen 
und regelmäßige Termine in Oberried ABGE-
SAGT: 
Freiwillige Feuerwehr Oberried 
ABSAGE der ordentlichen Hauptversammlung  der Freiwilligen 
Feuerwehr Oberried am 27.03.2020 
ABSAGE der Übungen der Freiwilligen Feuerwehr Oberried bis 
auf weiteres. 

Ökumenisches Bildungswerk Kirchzarten-Hofsgrund-Oberried 
Blick ins Jenseits? Philosophische Betrachtungen der Nahtoder-
fahrung am  am 20.03.2020 in Bürgerhaus Hofsgrund fällt aus! 
 
Kindersachenmarkt ist ABGESAGT 
Der  für 21.03.2020 in der Goldberghalle in Oberried durch den El-
ternbeirat des Kindergartens St. Michael geplante Markt findet nicht 
statt. 
 
Landfrauen Oberried 
Vortrag am Montag, 23.3.2020 um 19.30 Uhr  Pfarrsaal Oberried, 
kann nicht stattfinden. Ein Ersatztermin wird zu einem späteren Zeit-
punkt bekannt gegeben. 
 
Kräuterdorf Oberried e.V.  
Der Workshop Osterdekoration in der Klosterschiire kann nicht 
wie geplant am Fr. 27.03.2020 stattfinden. 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, bitte beachten Sie in den 
kommenden Tagen und Wochen die Hinweise in der Presse 
und auch die Informationen über unsere Internetseite www.
oberried.de 
 
Mit der Schließung der kommunalen Einrichtungen und 
gemeindeeigenen Räume sowie den aktuellen Auflagen bzw. 
Teilschließungen der Gastronomie, ist in nächster Zeit nicht mit 
der Durchführung öffentlicher Veranstaltungen zu rechnen. 
 
 
S p o r t f r e u n d e  O b e r r i e d e.V. 
Da der südbadische Fußballverband vorerst alle Spiele bis zum 31. 
März 2020 abgesagt hat, findet für alle Mannschaften auch 
kein Trainingsbetrieb  statt. Wir bitten um Beachtung. 
 
 

Weitere Informationen zu Veranstaltungen im Dreisamtal fin-
den Sie im Online-Veranstaltungskalender auf www.dreisamtal.
de, im ‚iPunkt Dreisamtal’ oder  
bei der Tourist Info, Tel. 07661 907 980 

ÖFFNUNGSZEITEN DER TOURIST-INFORMATION 
Montag bis Freitag von 9:30 bis 13 Uhr
An	Sonn-	und	Feiertagen	bleibt	die	Tourist-Info	geschlossen 

 

Veranstaltungen in den Nachbargemeinden 
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der vielen Meldungen von 
Absagen geplanter Termine in der Nachbarschaft, diese nicht im 
Einzelnen aufführen können. Zu dem ist bei der dynamischen 
Entwicklung nicht absehbar, ob weiterhin kurzfristige und lang-
fristige Änderungen erfolgen werden. 
Liebe Oberrieder und Oberriederinnen, bitte wenden Sie sich im 
Zweifel telefonisch oder per Mail an den jeweiligen Veranstalter 
von Vorträgen, Kursen, Konzerten bzw. ähnlichen Angeboten. 
Vielen Dank. 

 

Schwarzwaldverein  
Dreisamtal-Kirchzarten e. V. 
Aufgrund der Situation durch das Coronavirus müssen leider alle 
Wanderungen bis einschließlich   19. April 2020 ausfallen. Ab 
dann wird aktuell neu entschieden. 
 
 

Evang. Heiliggeistgemeinde Kirchzarten mit 
Oberried 
Evang. Pfarramt: 
Schauinslandstr. 8, 79199 Kirchzarten, Tel. 07661-62010, 
Email: eki-kirchzarten@t-online.de 
Pfarrer: Philipp van Oorschot, Tel. 904810 
  
Gottesdienste:
!!! Aufgrund der Verbreitung des Corona-Virus werden alle Ver-
anstaltungen abgesagt !!! 
  
Aufgrund der Verbreitung des Corona-Virus werden in Kirchzarten 
und Stegen sämtliche kirchliche Veranstaltungen, Gruppen und Krei-
se sowie Gottesdienste abgesagt bis zum 20. April. 
  
Das evangelische Gemeindezentrum wird weiterhin geöffnet blei-
ben. Auch das Ökumenische Zentrum wird offen für Sie sein. In bei-
den Gottesdiensträumen finden sich geistliche Angebote zum „Sel-
bermachen“. 
  
Außerdem läuten wir ab Montag jeden Abend um 18 Uhr die Glo-
cken und laden zum Gebet in den eigenen Häusern und Wohnun-
gen ein. 
Angebote zu Fernsehgottesdiensten und Internetgottesdiensten 
finden sich hier: https://www.ekd.de/kirche-von-zu-hause-53952.htm 
Weitere geistliche Angebote finden Sie auch unter www.yeet.de 
Geistliche Impulse zur Hoffnung und gegen die Angst finden sich 
hier: https://www.ekd.de/statements-aus-den-landeskirchen-zum-co-
ronavirus-53966.htm 
  
Außerdem werden wir eine Nachbarschaftshilfe initiieren. 
Veranstaltungen werden abgesagt, öffentliches Leben einge-
schränkt. Als Kirchengemeinde wollen wir vermeiden, dass dadurch 
Menschen einsam werden. Wir wollen denen helfen, die das Haus 
nicht mehr verlassen, sei es aus Angst oder aus gesundheitlichen 
Gründen. 

Was können wir tun? 
Tragen Sie sich in der Liste ein, wenn Sie eines oder mehrere der 
Angebote in Anspruch nehmen oder anbieten möchten. Sie dürfen 
auch gerne weitere Ideen aufschreiben!
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Sie können sich entweder direkt miteinander in Verbindung setzen, 
oder sich vom Gemeindebüro „verkuppeln lassen“. Die Telefonnum-
mer von Pfarrer van Oorschot lautet 07661-904810. Rufen Sie an, 
wenn Sie Hilfe benötigen und wenn Sie anderen helfen möchten. 
  
Über unsere Homepage www.ekidreisamtal.de halten wir Sie auf 
dem Laufenden 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Philipp van Oorschot 
 
 

Kath. Kirchengemeinde Oberried und  
Hofsgrund 
Umgang mit dem Coronavirus in der Seelsorgeeinheit Dreisamt-
al 	(Stand	14.3.2020) 
Die Seelsorgeeinheit Dreisamtal folgt den behördlichen Anordnun-
gen und unterstützt die Eindämmungsbemühungen vollumfäng-
lich. Die Gesundheit und das Wohlergehen aller – besonders der 
älteren Mitmenschen und der Personen mit Vorerkrankungen – ver-
langt unser solidarisches Handeln. Daher haben wir beschlossen: 

ALLE Gottesdienste entfallen. Dies gilt auch für Rosenkranzgebete, 
Bußgottesdienste etc. unabhängig von der Teilnehmerzahl. Beerdi-
gungen und Taufen sollen im kleinen, privaten Kreis gefeiert werden. 
Unsere Kirchen bleiben für das persönliche Gebet geöffnet. 

ALLE Veranstaltungen der Seelsorgeeinheit sind abgesagt: Alle 
Chöre, Singkreise, Musikgruppen werden keine Proben abhalten. 

Veranstaltungen und Treffen der örtlichen Gruppierungen, Grup-
penstunden der Ministranten, Pfadfinder, KJG, unabhängig von der 
Teilnehmerzahl, werden nicht stattfinden. Unsere Pfarrbibliotheken 
bleiben geschlossen. 

ALLE Erstkommunionfeiern und die damit verbundene Termine in 
der Vorbereitungszeit sind bis auf weiteres ausgesetzt. Ein späterer 
Termin für die Erstkommunion in unserer Seelsorgeeinheit wird fest-
gelegt, sobald sich die Lage wieder beruhigt hat. 
Das Seelsorgeteam steht weiterhin allen zur Verfügung – Kontakt-
daten im Pfarrblatt oder auf der Homepage. Die Pfarrbüros sind für 
den Publikumsverkehr geschlossen, bleibt aber zu den üblichen Öff-
nungszeiten über Telefon erreichbar. Bitte nutzen Sie den Mailkon-
takt. 
Das Virus wirkt sich erheblich auf unsere sozialen Kontakt, unseren 
Alltag und unsere Beziehungen aus. Die Pandemie stellt unsere So-
lidarität und unser Mitgefühl auf die Probe. Es ruft uns heraus aus 
vermeintlichen Sicherheiten hin zu neuem Vertrauen auf Gott allein. 
ER geht alle Wege mit. 
Gott segne Sie. 
Für die Seelsorgeeinheit Dreisamtal, Pfarrer Werner Mühlherr 
  
Pfarrgemeinderatswahl in der Seelsorgeeinheit Dreisamtal 
Am 22./ 23.März 2020 wird es keine Präsenzwahlen in den Wahllo-
kalen geben. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit der Online-Wahl. Fra-
gen Sie Verwandte oder Bekannte wenn Sie einen Zugang zu einem 
Computer brauchen. Außerdem gibt es die Briefwahl. Beantragung 
bis 18. März im Pfarrbüro möglich. Die Abgabefrist für die Briefwahl 
wurde verlängert. Die Briefwahlunterlagen können bis zum Wahltag 
am 22. März, 12.00 Uhr im Pfarrbüro Kirchzarten abgegeben werden. 

Ende des redaktionellen Teils



AZUBI (m/w/d) med. Fachangestelle(r)
Für kardiologische Praxis in Kirchzarten ab 01.07.2020 gesucht. 
Wir bieten ein nettes Arbeitsklima in einem engagierten Team

und optimale Ausbildungsmöglichkeiten. 
Haben wir dein Interesse geweckt?  

Weitere Infos auf praxis-gabelmann.de 

Das Team vom Steinwasen-Park 
und von der Hasenhorn Rodelbahn

•  sucht für den Steinwasen-Park Saisonkräfte m/w/d  für die
Führung, Beaufsichtigung von Attraktionen,  Mitarbeiter/innen
für unseren Imbiss/Kasse und Aushilfspersonal,  z. B. Studen-
ten(-innen), Schüler(-innen) die das 18. Lebensjahr  vollendet
haben oder Arbeitnehmer in Nebentätigkeit auf 450 €-Basis.  

•  sucht für die Hasenhorn Rodelbahn Aushilfspersonal.
m/w/d, z .B. Studenten(-innen)/Schüler(-innen) die das 18. Le-
bensjahr vollendet haben oder Arbeitnehmer in Nebentätigkeit
auf 450 € Basis. Die Arbeit beschränkt sich auf Einzeltage an
Wochenenden aber auch Werktags sowie auf Arbeitstage in 
der Ferienzeit nach Absprache. 
(Weiter suchen wir einen Elektriker(-in) in Festanstellung.)  

Vorraussetzungen sind: 
Vollendung des 18. Lebensjahres, Zuverlässigkeit, Freundlichkeit, 
Bereitschaft zur Wochenendarbeit.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann senden Sie bitte Ihre  
Unterlagen an die Steinwasen Park Betriebsgesellschaft mbH, 
z. Hd. Frau Braun, Steinwasen 1, 79254 Oberried oder an 
bewerbung@steinwasen-park.de 

SÜDBAU • Telefon 07681 - 20 92 886 
info@suedbau-freiburg.de

Wir suchen zum baldigen zeitnahen Kauf:
Baugrundstück, EFH, DHH, REH, RMH,
Mehrfamilienhaus oder Eigentumswohnung

2-Zimmer-Wohnung gesucht   
Wir suchen ab sofort oder später 2-Zimmer-Wohnung

im Bereich südlicher Schwarzwald. 
Bevorzugt Münstertal, Storen, Oberried, Sulzburg. 

Telefon 00961 76 339822 

Berufsfeuerwehrmann der Stadt Freiburg
sucht in seinem Heimatort Oberried

oder naher Umgebung

2-3-Zimmer-Wohnung
Telefon 0151 - 41 81 30 76







Bei uns sind Sie RICHTIG!
Handel  Handwerk  Gewerbe

RICHTIG!
Special

621 KIRCHZARTEN ❘ OBERRIED ❘ KAPPEL ❘ STEGEN ❘ BUCHENBACH ❘ EBNET

Notdienst 07661 / 90 99 22
Notdienst 0761 / 50 82 40 

Fax 07661 / 90 99 15
www.unmuessig-heizungstechnik.de

Ihr Partnerfür Bad und Heizung

Fliesenleger-MeisterbetriebFliesenleger-Meisterbetrieb

Fliesen-, Platten-, Mosaik sowie Estricharbeiten
Alois Glöckler & Mario Loy

Dietenbach 18 • 79199 Kirchzarten
Tel. 07661 - 41 68 • Fax - 55 43

Wir führenfür Sie aus:

Omnibus Reisebüro STEIERT
GmbH & Co. KG
Hinterzarten, Adlerweg 1
Tel. 07652/777 u. weitere Fahrten unter www.steiert-reisen.de

jeden Samstag Tagesskifahrt nach Ischgl 37,00 €
21.-22.03.2020 2 Tage Ischgl inkl. HP 139,00 €
21.03.2020 Tagesskifahrt ins Montafon 79,00 €

inkl. Skipass + Konzert mit DJ Ötzi
29.03.2020 Tagesskifahrt nach Grindelwald 68,00 €

inkl. Skipass
03.04.2020 Tagesskifahrt ins Montafon 74,00 €

inkl. Skipass
04.04.2020 Tagesskifahrt St. Anton/Arlberg 32,00 €
28.-29.03.2020 2 Tage Fahrt ins Blaue 139,00 €
03.-05.04.2020 3 Tage Fahrt ins Blaue 209,00 €
08.04.2020 Mittagsfahrt zum Lindenberg 13,50 €
12.04.2020 Musical in Stuttgart - Aladdin ab 119,00 €

und Tanz der Vampire
15.04.2020 Fahrt zur Wilhelma in Stuttgart 31,00 €
23.-26.04.2020 4 Tage Fahrt ins Blaue 309,00 €
26.-30.04.2020 5 Tg. Apfelblüte in der Normandie 549,00 €
30.-03.05.2020 4 Tg. Tulpenblüte in Holland 459,00 €

Auszug unserer Tages- und Mehrtagesfahrten (ohne Eintritt etc.)

Sorgt für ein 
gemütliches Zuhause
mit neuen Farben und Tapeten.

info@elektro-wilkens.com
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Servicetechniker (in)
Anlagemechaniker (in)
Heizungsbaumeister (in)
und /oder Heizungstechniker (in)

Tel. 07661-904853 • 79199 Kirchzarten
www.malerfachbetrieb-schwab.de 

Schwarzwaldstr. 330 • 79117 Freiburg
Telefon 0761/64411
E-Mail: info@automobile-haetti.de 
Internet: www.automobile-haetti.de
Facebook: www.facebook.de/automobile-haetti

AUGEN AUF BEIM GEBRAUCHTWAGENKAUF
Nicht jeder Mangel kann beim Gebrauchtwagenkauf sofort mit dem bloßen Auge 
erkannt werden. Damit der Autokauf nicht zu einem „teuren Vergnügen“ wird, ist so 
einiges zu beachten. Rund um den Gebrauchtwagenkauf gibt es zudem eine Reihe 
von juristischen Fragen und Fußangeln. Der ADAC gibt u. a. folgende Tipps:

Genau prüfen, ob alle vorgeschriebenen Wartungen durchgeführt 
und dokumentiert wurden. Wartungsarbeiten sollten durch Kopien der Rechnun-
gen belegt sein. 

Wer die auf TÜV-Prüfbelegen, Reparatur- und Wartungsrech-
nungen,  Ölwechsel -Anhängern usw. genannten Kilometerstände betrachtet, kann 
daraus eine durchschnittliche monatliche Lau�eistung errechnen. Wenn diese in 
der Zeit vor dem Verkauf des Autos deutlich gesunken ist, könnte eine Tacho-Ma-
nipulation vorliegen. 

Der Lack des Autos sollte glänzen, keine matten Stellen haben oder Risse auf-
weisen. Karosserieteile sollten die gleiche Farbe haben. Leichte Farbunterschiede 
deuten oft auf reparierte Unfallschäden hin. 

 Durch professionelle Aufbereitung lassen sich viele Abnutzungsspuren 
unsichtbar machen. Deshalb sollten Ecken und Ritzen, genau angeschaut werden. 

 Ein Blick unter die Motorhaube o�enbart mitunter einen verdreckten Mo-
torraum mit deutlichen Rostansätzen. Dies deutet auf eine unzureichende P�ege 
hin. 

Sie  sollten nicht älter als sechs Jahre sein und keine Beschädigungen auf-
weisen. Die Dimension muss den Papieren entsprechen. Außerdem sollte man nach-
fragen, ob ein zusätzlicher Satz Winter- oder Sommerreifen verfügbar ist. Pro�ltiefe: 
Mindestens vier Millimeter. 

 Sie ist immer P�icht! Aber: Nicht nur auf Landstraße und Autobahn 
fahren, sondern auch in der Stadt. Dort zeigt sich gut, ob die Lenkung schwergängig 
ist oder ob das Fahrwerk auf Kopfsteinp�aster poltert. 

 Diesem vor dem Kauf das Auto zeigen oder 
den Pkw einem ADAC-Prüfzentrum vorführen.

 Je nach Verkäufer (gewerblich oder privat) erforderlich 
   (siehe Internet).

 Für private Käufer lohnt sich Gebraucht-
wagen-Leasing wie auch Neuwagen-Leasing oft nur, wenn es sich um ein extrem 
günstiges Angebot handelt. Normalerweise ist aber eine klassische Gebrauchtwa-
gen-Finanzierung die bessere Alternative: Die Raten sind meist nicht höher als beim 
Leasing. Vorsicht vor unseriösen Anbietern, die mit Leasing oder Finanzierung ohne 
Schufa werben. 



Biete Nachhilfeunterricht 
für Mathe und Latein bis Klasse 8 Gymnasialstufe oder  

kümmere mich auch gerne als Babysitterin um Ihr Kind. 
Werde im Mai 16 Jahre, bin zuverlässig und freundlich. 

nachhilfe.babysitter@gmail.com 


